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Herrn  Pohlheim, 03. 09. 2020 
Prof. Dr. Helge Stadelmann 
- Stadtverordnetenvorsteher - 
Ludwigstr. 31 
35415 Pohlheim 

 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Stadelmann, 

 
für die SPD-Fraktion bitte ich um die Aufnahme des nachfolgenden Antrages auf die 

Tagesordnung der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung; zugleich wird 

die Vorabberatung im Haupt- und Finanzausschuss beantragt. 

 

 

Änderung der Hauptsatzung 

 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Pohlheim möge beschließen:  

 

§ 4 Magistrat, Ziffer 4.8 erhält folgende Fassung: 

Vergabe von Planungsaufträgen an Architekten und Ingenieure, soweit das 

Honorar für die Gesamtmaßnahme auch unter Berücksichtigung von Einzel-

gewerken 150.000,00 € nicht übersteigt. 

 
 
Begründung: 
Die Hauptsatzung der Stadt Pohlheim sieht vor, bestimmte Maßnahmen, die an sich in 

der Entscheidungsgewalt der Stadtverordnetenversammlung liegen, auf den Magistrat zu 

übertragen.  

Dies soll sich auch mit der beantragten Änderung grundsätzlich nicht ändern.  

Allerdings halten wir es für dringend geboten, eine betragsmäßige Begrenzung in die 

Hauptsatzung aufzunehmen, die sich in ihrer Höhe an den Grenzen für Grundstücks-

geschäfte (Ziffer 4.4 und Ziffer 4.5 der Hauptsatzung) orientiert. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

gez. Peter Alexander 

Fraktionsvorsitzender  
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